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S i e b e n t e r  T e i l  
Kulturelle Einrichtungen

§ 6 6

Die allgemeinbildenden und wissenschaftlichen Bi
bliotheken und Informationsstellen haben durch Be
reitstellung, Erschließung und Vermittlung der Litera- 
tur die Bildung aller Kinder, Jugendlicher und Er
wachsener nach ihren differenzierten' Bedürfnissen, 
Interessen und Erfordernissen zu unterstützen und die 
wissenschaftliche Arbeit zu fördern.

§67
Klubs und Kulturhäuser, Museen und Gedenkstätten, 

Ausstellungen, Zoologische und Botanische Gärten, 
Planetarien, Observatorien, Theater, Konzerte, Film 
und andere kulturelle Einrichtungen haben den Bil
dungsprozeß auf allen Stufen zu unterstützen und al
len Bürgern die Gelegenheit zu geben, ihre Bildung 
zu erweitern und zu vertiefen.

§68
Fernsehen und Rundfunk haben durch Bildungssen

dungen auf wissenschaftlich-technischem, politisch-kul
turellem sowie allgemeinbildendem Gebiet die Kennt
nisse der Bürger zu erweitern. Ihre Sendungen unter
stützen, ergänzen und erweitern die Tätigkeit der an
deren Bildungseinrichtungen und die Bildungsmaßnah
men der gesellschaftlichen Organisationen.

A c h t e r  T e i l
Planung und Leitung des einheitlichen sozialistischen

Bildungssystems

1 .  A b s c h n i t t  
Leitung durch den Ministerrat und seine Organe

§69
(1) Der Ministerrat ist für die komplexe und koordi

nierte Planung und Leitung des einheitlichen soziali
stischen Bildungssystems verantwortlich.

(2) Der Ministerrat gewährleistet auf der Grundlage 
der Perspektiv- und Volkswirtschaftspläne die ständige 
Weiterentwicklung und Vervollkommnung des sozia
listischen Bildungssystems entsprechend den Erfor
dernissen der gesellschaftlichen Entwicklung, insbeson
dere der technischen Revolution.

§70
(1) Der Ministerrat bestimmt den Inhalt der Tätig

keit sowie die Organisation der für die Planung und 
Leitung der Bereiche des sozialistischen Bildungssy
stems verantwortlichen Organe.

(2) Der Ministerrat gewährleistet die Einheit von 
wissenschaftlicher Führungstätigkeit und perspektivi
scher Planung sowie die Verwendung und Ausnutzung 
der ökonomischen Mittel mit dem höchsten Nutzen für 
die Gesellschaft und sichert damit gleichzeitig, daß die 
Initiative der Bürger zur Teilnahme an der Planung 
und Leitung des sozialistischen Bildungssystems breit 
entfaltet und die weitere Entwicklung der sozialisti
schen Demokratie gefördert wird.

(3) Der Ministerrat sichert dabei insbesondere
— die Erfüllung der Ziele und Aufgaben des sozialisti

schen Bildungssystems;

— die Ausarbeitung wissenschaftlich begründeter lang
fristiger Pläne zur Ausbildung der notwendigen 
Facharbeiter, Hoch- und Fachschulabsolventen ent
sprechend den Erfordernissen der gesellschaftlichen 
Entwicklung, besonders der nationalen Volkswirt
schaft, der Wissenschaft, Technik und Kultur;

— die ständige Vervollkommnung der staatlichen Lei
tungstätigkeit der für die Planung und Leitung der 
Bereiche des sozialistischen Bildungssystems ver
antwortlichen Organe und deren komplexes und 
koordiniertes Zusammenwirken mit den anderen 
Staats- und Wirtschaftsorganen, Betrieben und Ein
richtungen. Er gewährleistet die Wahrnehmung der 
Verantwortlichkeit dieser Organe für die ihnen 
übertragenen Aufgaben bei der Bildung und Erzie
hung der Bürger auf allen Stufen des sozialistischen 
Bildungssystems;

— die aktive und schöpferische Teilnahme der Bürger 
an der Planung und Leitung des sozialistischen Bil
dungssystems durch die Einbeziehung der Arbeiter, 
Genossenschaftsbauern, der Handwerker, der Ange
stellten und der Intelligenz in beratende Gremien, 
die bei den zuständigen Staats- und Wirtschaftsor
ganen sowie den Bildungseinrichtungen bestehen 
oder von ihnen gebildet werden.

(4) Der Ministerrat kann die in diesem Gesetz fest
gelegte Verantwortlichkeit der Staats- und Wirtschafts
organe, der Betriebe und Einrichtungen entsprechend 
den gesellschaftlichen Erfordernissen ändern.

§71
(1) Das Ministerium für Volksbildung ist für die ein

heitliche Planung und Leitung der sozialistischen Bil
dung und Erziehung in den ihm unterstehenden Ein
richtungen verantwortlich und sichert die einheitliche 
Schulpolitik.

(2) Das Ministerium für Volksbildung sichert auf der 
Grundlage des Perspektivplanes zur Entwicklung der 
Volkswirtschaft die proportionale Entwicklung der ihm 
unterstehenden Einrichtungen. Es erläßt die Grund
sätze der Schulorganisation und sorgt dafür, daß die 
zur Verfügung stehenden materiellen und finanziellen 
Mittel mit höchstem Nutzen eingesetzt werden.

(3) Das Ministerium für Volksbildung kontrolliert in 
den Einrichtungen der Berufsbildung die Durchsetzung 
der staatlichen Schulpolitik.

§72
(1) Die Staatliche Plankommission ist für die einheit

liche Planung und Leitung der Berufsbildung in der 
gesamten Volkswirtschaft verantwortlich.

(2) Die Staatliche Plankommission arbeitet den Per
spektivplan der Berufsbildung aus, koordiniert die Jah
respläne der Berufsbildung und sorgt dafür, daß bei 
der Planung der Volkswirtschaft und ihrer Zweige die 
Erfordernisse des gesellschaftlichen Reproduktionspro
zesses für die Ausbildung von Facharbeitern berück
sichtigt werden.

(3) Die Staatliche Plankommission bestimmt auf der 
Grundlage von Analysen über die wissenschaftlich- 
technische und ökonomische Entwicklung der Volks
wirtschaft die Grundsätze für den Inhalt, die Entwick
lung, die Organisation und Finanzierung der Berufs
bildung.


